
Bestellschein 

Besteller: Bestelldatum: Abholung/Lieferung: 

Unser Sommerangebot:
Bergkäse jung und alt

ca. 1.600 g (etwa zu gleichen Teilen) 

& 1 Stück Bauernkäse gratis solange Vorrat

56 & 11 € Versandkosten* //
52 & 10 E-Mark Versandkosten* 
* innerhalb Deutschland = 67 € / / 62 E-Mark 

Unser Mit-Sommerangebot:
Bergkäse jung, mittelalt und alt

ca. 2.100 g (etwa zu gleichen Teilen)

& 1 Stück Bauernkäse gratis solange Vorrat

76 & 11 € Versandkosten* //
69 & 10 E-Mark Versandkosten* 
* innerhalb Deutschland = 87 € / / 79 E-Mark 

Mindestbestellmengen, ab ca. 2kg gesamt: Bergkäse ab ca. 400g Stücke, Bauernkäse ab ¼ Laib
Bestellung in € per Email an: bestellung@koeniglicheslehngut.org; in E-Mark direkt über KADARI.

Artikel Menge Kg Preis/Kg
€ // E-Mark

Summe 

Bergkäse mittelalt, 7 – 11 kg Laib 35,90€ // 32,70EM

Bergkäse alt, 6 – 10 kg Laib 39,90€ // 36,30EM

Versandkosten variieren je nach Verpackungsgröße, mit Isolierung (Sommer) 
oder ohne (Herbst-Frühjahr), Inland oder Ausland

Total

Der Käse wird vakuumiert geliefert. Es kann sein, daß der Käse in der Verpackung schwitzt. Das beeinträchtigt nicht die Qualität.
In der Vakuumverpackung gekühlt mind. die nächsten 6 Wochen gut haltbar. Bei Anbruch weiterhin kühl und trocken lagern.
Käse ist ein lebendes Produkt und kann sich während des Versandes verändern. Der Anbieter kontrolliert den einwandfreien Zustand des Produktes 
vor der Versendung. Der Tauschpartner ist verpflichtet, den verzehrbaren Zustand des Produktes eigenständig zu prüfen. Der Verzehr erfolgt auf 
eigene Verantwortung. Es gibt kein Widerrufs- oder Rückgaberecht. Sollte das Produkt bei Ankunft nicht den Wünschen entsprechen oder andere 
Schäden aufweisen, bitte direkt an uns wenden, wir entscheiden im Einzelfall das weitere Vorgehen.

Die Entscheidung zur vor- und erstrangigen Einlassung der rechtschaffenden Zweck- und Nutzungsvereinbarung im Königreich Deutschland gilt als 
selbstbestimmt, eigenverantwortlich, in gemeinschaftlicher Zustimmung getroffen und besteht für die Dauer der anhaltenden Inanspruchnahme. 
Diese beinhaltet den damit verbundenen ermöglichten Austausch zwischen den Zu- und Angehörigen innerhalb des Königreich Deutschland, der aus 
dem eigenen Willen getroffenen Zustimmung auf Tauschgesuch, Vereinbarung zum Tausch, Überbringung, Belegerstellung, frei zu treffenden 
Gewährleistungsansprüchen und Austauschmittel – dieses erfordert mindestens eine in Anspruch genommene und wohlwollend gestattete 
Zugehörigkeit zum Königreich Deutschland (KRD).
Bei rechtlichen Unstimmigkeiten gilt die gültige Verfassung und die damit verbundenen Regularien des Königreich Deutschland entsprechend des 
zwingend einzuhaltenden höheren Rechtstandes – vergleichsweise gemäß der in der Bundesrepublik in Deutschland geltenden Art. 6, Art. 42 
EGBGB, Art. 3 Rom-I-VO. Die stringent einzuhaltende Gerichtsbarkeit ist der Gerichtstand im Königreich Deutschland. 
Es bestehen keine weiteren Rechte, Pflichten oder Kosten.
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